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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das  

Führerscheingesetz geändert wird (13. FSG-Novelle) 

GZ.BMVIT-170.706/0001-II/ST4/2010 Wien, 30. Juni 2010
   
 
   
Die Landwirtschaftskammer Österreich erlaubt sich, zu dem im Betreff genannten Entwurf 
wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
Diese Novelle des Führerscheingesetzes, mit der der Geltungsbereich des B-Führerscheines 
für Lenker von Feuerwehrfahrzeugen erweitert werden soll, wird ausdrücklich begrüßt. Es 
werden hiermit insbesondere für die freiwilligen Feuerwehren, die ja gerade im ländlichen 
Raum eine große Bedeutung haben, Personalprobleme gelöst. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Gerhard Wlodkowski     gez. August Astl 
Präsident der       Generalsekretär der 
Landwirtschaftskammer Österreich    Landwirtschaftskammer Österreich 
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Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie 
Postfach 201 
1000 Wien 
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